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Keinenach außen erkennbare

Tätigkeit erforderlich

HäufigerFall

Zutreffend gelöst
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l. Sachverhalt

Diestaatsanwaftschaftführt gegen den'Beschuldigten ein Er:mittlungsverfahren

wegen'Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmittetn in nicht
geringer Menge. Mit V€rfügung vom 19.8.2122übersandte die Staatsanwaltschaft ,

die Akte an das AG mit dem Antrag, dem Beschuldigten einen Pflichtverteidiger

beizuordnen, Mit Schreiben vom 3i.8,2022 legitimierte sich Rechtsanwalt R1 für den

Beschuldigten und beantragte seine Beiordnung als Pflichtverteidiger. Mit Beschluss

des AG vom 1,9.2022wurde Rechtsanwalt R1 als Pflichtverteidiger beigeordnet.

Mit Schriftsatzvom 1.11,2022 teilte Reehtsanwalt R1 dem AG mit, dass seinerseits

eine lnteressenkollision bestehe, Er beantragte daher, ihn zu entpflichten und

RechtsanwaltR2 als Pflichtverteidiger beizuordnen.'Der Besehuldlgte sei mit'der,

Umbeiordnung einverstanden, Die Staatsaqwattschaft hat dagegen keine Einwände

erhoben.,SeitensderStaalsanwaltsclqftwurdqlrkeineEedenken,erhoben.,

MitBesehlussdesAG,y,om 7. ,?8?Zxg,r.Oq:C*1ees.el*uss;.v0ul.1.920?2dahinge

hend$eän'derf dass dem BesihüldigtenüntergleiehieitigerEntpflichtung von

Re chtsanwalt R1 Rechtsanwatt R2 als notwendiger Verteidiger,beigeordnet wird mit '

der Maßgabe, dass der Landeskasse durch die Umbeiordnung keine Mehrkosten

entstehen".

Gegen diesen Beschluss hat Rechtsanwalt R2 ausschließlich bezüglich der Mehrkos-

tenentscheiduqrg sofortige Beschwerde eingelegt Er begründete diese damit, dass es

nicht hinnehmbar sei, dass er auf die entstehenden Mehrkosten verzichten solle,

zumal der Umstand der lnteressenkollision von keiner Seite zu verantworten sei,

Zudem habe er auch keinen Mehrkostenverzicht erklärt und sei insoweit nicht

angehört worden, Die sofortige Beschwerde hatte beim LG Erfolg.

ll. Entscheidung

Nach Auffassung des LG findet die angegriffene gerichtliche Bestimmung, dass für

den Rechtsanwalt R2 ein Anspruch auf die bereits entstandenen Verteidigerkosten

nicht bestehe, keine Stütze im Gesetz und sei daher aufzuheben. Der Wechsel des

Pflichilerteidigers sei nunmehr seit lnkrafttreten des Gesetzes vom 10,12.20218
(BGBI l, S, 2128)gesetzlich in $ 143a StP0 geregelt. Dervorliegende Falldes einver-

ständlichen Pflichtverteidigerwechsels seiiurci das genanntä Gesetz zwar nicht

explizit geregelt worden, solle aber nach den von der Rechtsprechung entwickeltert

Maßgabenwei.terhinmögliihsein{vgl.BT.Drucks19/13829,S'47).

Nach diesen Maßgaben sei dem Wunsch des Beschuldigten auf Wechsel des Pflicht-

verteidigers naehzukommen wenn der bisherige Fflichtverteidiger damiteinverstafl.

den ist und durch die Bestellung des neuen Verteidigers weder eine Verfahrensvenö-

gerung noch Mehrkosten für die Staatskasse verursachtwerden (vgt, KG NSIZ 2012

305; 1993, 201;OLG Braunschweig, Beschl. v. 30J,2015- 1 Ws 152/15; OLG Karlsru-

he NSIZ 2016, 305; OLG Stuttgart, Beschl. u 25,JAI2A17 -ZWs 277112 Justiz 20:l&

555; OLG Saarbrücken, Beschl. v. 10.10,2016 - 1 Ws 113/16, StraFo 2016, 514 =
RVGreport 2017, 80). Der Begriff der Mehrkosten erfasse nur solche Gebührenpositio-

nen,'die,durch eine neue Bestellung doppelt entstehen würden {Grund- und Verfah- '

rensgebühr), nicht dagegen Fahrtkosten und:Abwesenheitsgelder{vgl. OLG Celle AGS

2019, 333 = RVGreport 2019,254= StraFo 2019,263 = RVGprofessionell 2019,95 =

Rpfleger 2019, 424), Die erforderliche Kostenneutralität seigewahrt, wenn der neue

Verteidiger auf die bisher für die Pflichtverteidigung angefallenen Gebähren (Grund-

und Verfahrensgebühr) verzichte (vgl, BeckOKStP0/Krawczyk, 37. Edition, Stand

1.7.2020,$ 143a SIPO Rn 33ff. m,w.N,).
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Verzicht des neuen Pflicht-

verteidigers fehlt

Früher herrschende Meinung

setzt sich fort ...

... aber ausdrücklicher

Verzicht muss vorliegen

Rechtsmittel ist g gf. sofortige
Beschwerde


